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ALLGEMEINES 

WETTBEWERBSABWICKLUNG MITTELS ANKÖ E-VERGABEPLATTFORM  

Gemäß den Vorgaben des Bundesvergabegesetzes (BVergG 2018) wird der Wettbewerb nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen elektronisch mittels einer e-Vergabeplattform (für die BIG über 
die e-Vergabeplattform des ANKÖ) durchgeführt: 

Die Kommunikation erfolgt (betreffend die wesentliche Bestandteile des gegenständlichen Verga-
beverfahrens) ausschließlich elektronisch über die ANKÖ e-Vergabeplattform (im Folgenden 
kurz "Vergabeportal") und beinhaltet jedenfalls: 

◼ Wettbewerbsbekanntmachung 
◼ Bereitstellung der Wettbewerbsunterlagen (Teil A-D) 
◼ Bereitstellung des Protokolls zur örtlichen Begehung und dem Kolloquium 
◼ Fragebeantwortung 
◼ Elektronische Abgabe des Verfasserbriefes im PDF-Format und der Wettbewerbsarbeit 
◼ Bekanntmachung (Protokoll) des Wettbewerbsergebnisses 

Die Kommunikation über das Vergabeportal erfolgt ausschließlich mit den bei der Registrierung 
bekannt gegebenen Kontaktdaten. 

Der Verfasserbrief und die Wettbewerbsarbeit (mit Ausnahme des Modells) müssen bis zu dem in 
Punkt A.3 festgelegten Zeitpunkt via Vergabeportal abgegeben werden. Das Risiko des rechtzei-
tigen Einlangens trägt die Wettbewerbsteilnehmerin / der Wettbewerbsteilnehmer. Es wird daher 
insbes. empfohlen, auf einen rechtzeitigen Upload, insbesondere im Zusammenhang mit einer 
etwaig großen Datenmenge und einer größeren Anzahl von Usern, Bedacht zu nehmen. 

Das Modell muss bis zu der in Punkt A.3 festgelegten Frist bei der Verfahrensorganisation einlan-
gen. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens trägt die Wettbewerbsteilnehmerin / der Wettbe-
werbsteilnehmer. 

Für die Kommunikation über das Vergabeportal gilt als maßgebliche Uhrzeit ausschließlich die 
Serverzeit des Vergabeportals, die mit dem Anmelden auf dem Vergabeportal angezeigt wird.  

Die Anonymität der Teilnehmenden ist jedenfalls bis zum Abschluss der Beurteilung im Rahmen 
des Preisgerichts gewährleistet. 

Eine entgegen diesen Maßgaben erfolgte Übermittlung durch die Wettbewerbsteilnehmer, insbe-
sondere eine Übermittlung per E-Mail oder Fax, ist nicht zulässig. Solche unzulässigen Übermitt-
lungen gelten als unbeachtlich und werden nicht berücksichtigt. 

Die geforderte elektronische Abgabe des Verfasserbriefes und der Wettbewerbsarbeit über das 
Vergabeportal erfordert eine entsprechende rechtsgültige elektronische Signatur. 

Die elektronische(n) Signatur(en) im Rahmen der elektronischen Abgabe über das Vergabeportal 
umfasst/umfassen sämtliche im Verfasserbrief und der Wettbewerbsarbeit angeführten Erklärun-
gen und Verpflichtungen.  

Betreffend die Auswahl der Kennzahl beachten Sie bitte: Gemischte Zahlen (z. B. 314 790) wäh-
len, 000 000, 111 111, etc. und aufsteigende Zahlenfolgen (z. B. 234 567) sind nicht zugelassen. 

Informationen für Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer zum Vergabeportal: 
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◼ Eine Kostenlose Registrierung beim ANKÖ (https://vergabeportal.at) ist erforderlich.  
Nach erfolgreicher Registrierung können die bereitgestellten Ausschreibungsunterlagen einge-
sehen werden. 

◼ Eine rechtzeitige Aktivierung einer entsprechenden rechtsgültigen elektronischen Signatur 
für die Abgabe via Vergabeportal ist erforderlich und liegt im Verantwortungsbereich der Wett-
bewerbsteilnehmerin/des Wettbewerbsteilnehmers. 

◼ Technischer Support der Firma ANKÖ unter support@ankoe.at  
oder +43 1 333 66 66-0 (08:00 bis 18:00 Uhr) 

◼ Siehe dazu das "Merkblatt e-Signatur", abrufbar unter   
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/fuer_Auftraggeber/Handbuch/Merk-
blatt_zur_Elektronischen_Signatur.pdf 

◼ Die Verschlüsselung einer hochgeladenen Datei übernimmt das Vergabeportal über einen au-
tomatisch generierten Ausschreibungsschlüssel. Eine eingereichte Datei darf bei sonstigem 
Ausscheiden nicht mit einem persönlichen Schlüssel verschlüsselt werden. 

◼ Seitens Vergabeportal wurden technische Vorkehrungen getroffen, die die ständige Erreichbar-
keit des Vergabeportals kontrollieren. Bei einem Ausfall der Erreichbarkeit wird – in Abhängig-
keit der Dauer und dem Zeitabstand zum Abgabetermin - die Abgabefrist angemessen verlän-
gert und die Wettbewerbsteilnehmerin / der Wettbewerbsteilnehmer hiervon gesondert verstän-
digt. Siehe dazu im Detail die "Nutzungsbedingungen" abrufbar unter:   
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formu-
lare/AGB_u_Vertragsbest/Nutzungsbedingung_Vergabeportal.pdf.  

Das Vergabeportal prüft eine eingereichte Datei mittels automatisch aktuell gehaltenen Anti-Viren-
Programmen. Eine als virenverseucht erkannte Datei kann nicht geöffnet und folglich nicht weiter 
berücksichtigt werden. 

PRÄAMBEL 

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) betrachtet den Architekturwettbewerb als ein entscheidendes 
Instrument zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Baukultur in Österreich; als eine der bedeu-
tendsten Auftraggeberinnen in Österreich erkennt sie ihre besondere Verantwortung und die damit 
verbundenen Möglichkeiten, richtungsweisend und beispielgebend zu wirken. Dementsprechend for-
dert sie alle an diesen Zielen interessierten Architektinnen und Architekten auf, sich produktiv an den 
Verfahren zu beteiligen. Das gilt nicht nur für weitblickende Expertinnen und Experten für die jeweils 
konkrete Themenstellung, sondern für alle, die ihre umfassende baukünstlerische Kompetenz im Rah-
men der Verfahren einbringen wollen. In diesem Zusammenhang ist es der BIG ein Anliegen, auch 
junge Architektinnen und Architekten in die Wettbewerbe einzubeziehen. 

Ziel ist es, ein möglichst breites Spektrum an hochwertigen Arbeiten zu erlangen, die nicht nur den 
gegenwärtigen Stand der Entwicklungen reflektieren, sondern auch überzeugend neue Wege aufzei-
gen. Wesentlich ist, dass es gelingt, auf die in der Regel hochkomplexen Sachverhalte architektonisch 
eigenständig, innovativ, wirkungsvoll und wirtschaftlich vertretbar zu reagieren. 

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist daher an unterschiedlichen architektonischen Positionen 
und Haltungen interessiert. Demzufolge wird im Zuge der Einreichung der Wettbewerbsarbeiten eine 
knappe und überzeugende Formulierung der jeweiligen Position der Verfasserin / des Verfassers – 
bezogen auf die gestellte Aufgabe – erwartet. 

In der Wettbewerbsphase sind Handlungsspielraum und möglicher Einfluss auf Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz eines Bauvorhabens am größten. Viele der Entscheidungen, die im Rahmen des 

https://vergabeportal.at/
mailto:support@ankoe.at
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/fuer_Auftraggeber/Handbuch/Merkblatt_zur_Elektronischen_Signatur.pdf
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/fuer_Auftraggeber/Handbuch/Merkblatt_zur_Elektronischen_Signatur.pdf
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/AGB_u_Vertragsbest/Nutzungsbedingung_Vergabeportal.pdf
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/AGB_u_Vertragsbest/Nutzungsbedingung_Vergabeportal.pdf
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Wettbewerbs und in den ersten Phasen der Planung getroffen werden, legen diese Parameter für das 
spätere Gebäude fest.  

Die BIG versteht unter Nachhaltigkeit 3 Komponenten: 

◼ ökologische Aspekte 
◼ ökonomische Aspekte 
◼ soziokulturelle Aspekte 

In Bezug auf die Energieeffizienz eines Gebäudes legt die BIG besonderen Wert darauf, dass dieser 
Gedanke bereits in der Wettbewerbsarbeit berücksichtigt wird. Energieeffizienz ist dabei ganzheitlich 
als Beziehung zwischen Raumklima (hochwertige thermische Behaglichkeit und Raumluftqualität) und 
dem Gesamtenergiebedarf unter Berücksichtigung des energetischen Aufwands während der Herstel-
lungs-, Betriebs- und Entsorgungsphasen zu betrachten. 

Es besteht der ausdrückliche Wunsch an die Planerinnen und Planer, diesen integralen Ansatz – mit 
starkem Fokus auf Erfordernisse und wirtschaftliche Anforderungen der Nutzer – zu unterstützen. Die 
BIG erwartet sich qualitätsvolle, situations- und ortsbezogene Architektur, die Wertsteigerung durch 
flexible Lösungen in angemessener Form ermöglicht – sie fordert von den Planerinnen und Planern 
ein Bekenntnis zu einer ganzheitlichen Betrachtung. 

Optionale Textergänzung bei Wettbewerben des BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF)  

Das BMBWF schließt sich als künftiger Mieter dieser Präambel an. Das Schulgebäude ist ein Ort, an 
dem Kinder und Jugendliche mit Pädagoginnen und Pädagogen lernen und leben und ein Ort mit 
vielfältiger Begegnung in einer Atmosphäre, die den Erwerb von Wissen und Kompetenzen fördert und 
zu einer inspirierenden Umgebung wird. Dazu ist eine Raumorganisation und Gebäudestruktur not-
wendig, die verschiedene Lehr- und Lernformen zulässt, auch zukünftige pädagogische Konzepte auf-
nehmen kann und eine Öffnung für neue Unterrichtsformen ermöglicht. Räume – gilt auch für Lehre-
rinnen- und Lehrerarbeitsplätze, Pausen- und Verkehrsflächen – sollen weitgehend nutzungsneutral 
und für verschiedene Aktivitäten gedacht werden. Von hoher Priorität ist die Berücksichtigung des 
Freiflächenanteiles der Schule in der Flächenbilanz für Innenräume ebenso wie für Flächen außerhalb 
des Gebäudes. Nutzungsneutrale Räume könnten auch als ganztägige und ganzjährige kulturelle Inf-
rastruktur nicht nur für die Schule selbst, sondern auch für den gesamten Schulstandort denkbar sein. 
Die im Wettbewerbstext formulierten Raum- und Funktionsprogramme verstehen sich als Richtschnur, 
um die geforderte Fläche samt ihrer Nutzungsmöglichkeit darzustellen, die aber noch Planungsspiel-
raum beinhalten. Voraussetzung für mögliche Interpretationen der Auslobung ist die nachvollziehbare 
Einhaltung der vereinbarten und ausgelobten finanziellen Rahmenbedingungen. 

WETTBEWERBSORDNUNG 

Die gegenständliche Unterlage stellt gemäß § 165 Abs. 3 Bundesvergabegesetz (BVergG) idgF die 
Wettbewerbsordnung dieses Verfahrens dar und wurde in Anlehnung an den WSA 2010, Teil B: Wett-
bewerbsordnung Architektur erstellt. 

KOOPERATIONSVERMERK DER KAMMER DER ZIVILTECHNIKERINNEN 

Als am Verfahrensort zuständige Berufsvertretung hat die Kammer der ZiviltechnikerInnen für Text die 
Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der Wahrung der Berufsinteressen der Teilnehmer überprüft. 
Mit Schreiben vom Datum hat die Kammer der ZiviltechnikerInnen ihre Kooperation mit der Auftragge-
berin durch Bekanntgabe der Verfahrensnummer Nr. bekundet und ihre Preisrichterinnen und Preis-
richter nominiert. 
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Wettbewerbs-
unterlagen: 

Bezeichnet jene Unterlagenkonvolute, die seitens der Auftraggeberin dem Verfahren 
zugrunde gelegt werden und im Wesentlichen aus folgenden Teilen bestehen: 

◼ Textteile A, B und C der Ausschreibung 

◼ Teil D Beilagen: als Beilagen werden jene Unterlagenkonvolute bezeichnet, die in 
Form von Plänen, Datenblättern, Fotos, Gutachten und anderen Grundlagen zur 
Ausarbeitung einer Wettbewerbsarbeit der Ausschreibung angefügt werden.  

Wettbewerbs-
arbeit: 

Bezeichnet jene Unterlagenkonvolute, die seitens der Teilnehmerin / des Teilnehmers 
gemäß Teil C der Ausschreibung einzureichen sind und vom Preisgericht zu beurteilen 
sind. Sie bestehen im Wesentlichen aus: 

◼ Planteil: der Planteil besteht aus den Präsentationsplänen, sowie den Prüfplänen, 
deren Ausführung und Qualität in Absatz C.12.1 definiert sind. 

◼ Beilagen zum Planteil: bezeichnet jene Unterlagenkonvolute, die von der Verfas-
serin / vom Verfasser zum Verständnis, bzw. zur Prüfung des Planteils übermittelt   
werden müssen. Es sind dies die Projektbeschreibung, der technische Bericht, di-
verse Datenblätter, etc., deren Ausführung und Qualität in Absatz C.12.2 definiert 
sind. 

◼ Modell: ist als Ergänzung des Planteils zu verstehen und für die Beurteilung der 
Wettbewerbsarbeit wesentlich (Ausführung und Qualität in Absatz C.12.3 defi-
niert). 

Verfasser-
brief: 

Enthält die Daten der Teilnehmerin / des Teilnehmers gemäß Verfasserblatt, sowie die 
unter Pkt. C.13 geforderten Unterlagen. In diesem Sinne ist der Verfasserbrief nicht 
Bestandteil der Wettbewerbsarbeit selbst. 

  



 

Wettbewerbstext_einstufig_P_2023_V1 
 

08/28 

A FORMALE BESTIMMUNGEN 

A.1 TITEL, ART UND ZIELSETZUNG DES WETTBEWERBS 

A.1.1 Titel des Wettbewerbes 

Text 

A.1.2 Art des Verfahrens 

Der Wettbewerb wird als EU-weiter, offener, einstufiger Wettbewerb im Oberschwellenbe-
reich elektronisch mittels e-Vergabeplattform mit anschließendem Verhandlungsverfahren 
für die Vergabe von Generalplanungsleistungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) 
durchgeführt, wobei die Anonymität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Dauer des 
Verfahrens bis zum Abschluss der entscheidenden Sitzung des Preisgerichtes (siehe A.3.6) 
erhalten bleibt. 

A.1.3 Ziel des Wettbewerbes / Intention der Auftraggeberin 

Ziel des Wettbewerbs ist die Erlangung von Vorentwurfskonzepten zu Text. 

Anmerkung:  Definition liegt in der Verantwortung des jeweiligen Unternehmensbereiches 
in enger Abstimmung mit dem Mieter / Nutzer, unterstützt durch Fachpreis-
richterinnen und Fachpreisrichter  

 Text muss wesentliche Spezifika und Schwerpunkte des Wettbewerbs und die 
AG-Absichten klar erkennen lassen.  

A.2 VERFAHRENSBETEILIGTE 

A.2.1 Auftraggeberin (Ausloberin) 

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.  
Unternehmensbereich 
Projektmanagerin / Projektmanager Name 
Adresse: 1020 Wien, Trabrennstraße 2c 
Telefon: +43 5 0244 - DW 
Fax: +43 5 0244 - DW 
E-Mail: E-Mail-Adresse 

A.2.2 Verfahrensorganisation (Ansprechstelle im Wettbewerb): 

Bezeichnung/Name 
Adresse: Text 
Telefon: + Text 
Fax: + Text 
E-Mail: E-Mail-Adresse 

A.2.3 Zusammensetzung des Preisgerichts 

(F) Fachpreisrichterinnen / Fachpreisrichter, (S) Sachpreisrichterinnen / Sachpreisrichter 
Hauptpreisrichterinnen / Hauptpreisrichter 

Ersatzpreisrichterinnen / Ersatzpreisrichter 



 

Wettbewerbstext_einstufig_P_2023_V1 
 

09/28 

Für die Kammer der ZiviltechnikerInnen 
Name  (F) 
Name  (F) 

Name (F) 
Name (F) 

Für die Bundesimmobiliengesellschaft mbH 
Name  (F) 
Name  (S) 

Name (F) 
Name (S) 

Für den BIG Architektur Beirat 
Name  (F) 

Name (F) 

Für das Bundesministerium Bezeichnung / Für den Nutzer 
Name  (S) 
Name  (S) 

Name (S) 
Name (S) 

Für Bezeichnung 
Name  (S) 

Name (S) 

Beratung des Preisgerichtes (ohne Stimmrecht): 
Name  (Für die Text) 
Name  (Für die Text) 

Die Ersatzpreisrichterinnen und Ersatzpreisrichter können an allen Sitzungen des Preisge-
richtes sowie beim Hearing auch dann teilnehmen, wenn sie keine Ersatzfunktion ausüben 
(Anwesenheit Hauptpreisrichterinnen und Hauptpreisrichter), jedoch ohne Stimmrecht. Die 
Ersatzpreisrichterinnen und Ersatzpreisrichter unterstützen in diesem Fall ausschließlich die 
jeweilige Hauptpreisrichterin / den jeweiligen Hauptreisrichter. 

Den bei der konstituierenden Sitzung des Preisgerichtes sowie beim Hearing anwesenden 
Ersatzpreisrichterinnen und Ersatzpreisrichter einer Fachpreisrichterin / eines Fachpreisrich-
ters steht eine Vergütung zu.  

Die genannten Beraterinnen und Berater des Preisgerichtes können bei allen Sitzungen so-
wie beim Hearing zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in Sachfragen anwesend 
sein, jedoch ohne Stimmrecht und ohne Vergütung.  
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A.3 TERMINE 

A.3.1 Übersicht 

Anmerkung: Bekanntgabe der Zusammensetzung des Preisgerichts min. 3 Wochen vor konsti-
tuierender Sitzung, Versand der Wettbewerbsunterlagen (Vorversion) min. 1 Woche vorher!  

BEACHTEN Sie bitte die nachstehend angeführte Form der Abgabe! 

Konstituierende Sitzung des Preisgerichts: Datum eingeben 

Bekanntmachung  
(Tag der Absendung der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt) 

Datum eingeben 

Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen auf das Vergabeportal 
(Es ist untersagt, diese Unterlagen an Dritte weiterzugeben!) 

Datum eingeben 

Kolloquium und Örtliche Begehung 
Treffpunkt: Text eingeben 

Datum eingeben 

Schriftliche Fragestellung (per Vergabeportal) bis spätestens: Datum eingeben 

Upload der Fragebeantwortung bis spätestens: Datum eingeben 

Abgabe des Verfasserbriefes im PDF-Format und der Wettbewerbsarbeit 
über das Vergabeportal bis spätestens (auch Uhrzeit festlegen): 

Datum, Uhrzeit 

Einlangen des Modells bei der Verfahrensorganisation bis spätestens (Stan-
dard 2 Wochen nach Abgabe oben und auch Uhrzeit festlegen): 

Datum, Uhrzeit 

Sitzung des Preisgerichts: ca. KW 

A.3.2 Konstituierende Sitzung des Preisgerichts 

hat am Datum stattgefunden – das Preisgericht wählte aus seiner Mitte: 

Text zum / zur Vorsitzenden 
Text zum / zur stellvertretenden Vorsitzenden 
Text zum / zur Schriftführer/in 

A.3.3 Örtliche Begehung, Kolloquium und Fragebeantwortung 

Für die Wettbewerbsteilnehmerinnen, die Wettbewerbsteilnehmer und das Preisgericht fin-
det im Regelfall eine örtliche Begehung und ein Kolloquium statt. Im Zuge dieses Kolloqui-
ums können mündliche Fragen gestellt werden. 

Weiters können Fragen zum Wettbewerbsgegenstand ausschließlich über das Vergabepor-
tal bis zum Ende der Fragefrist (siehe A.3.1) gestellt werden.  

Fragen, die nach diesem Termin einlangen, gelten als verspätet und fließen nicht in die Fra-
gebeantwortung ein. Für das zeitgerechte Einlangen der Anfragen haftet der Fragesteller.  

Alle Fragen (mündlich gestellte Fragen des Kolloquiums sowie über das Vergabeportal ein-
gelangte Fragen) werden über das Vergabeportal beantwortet und sind nur in dieser Form 
als Teil der Fragenbeantwortung verbindlich. Die anonymisierten Fragestellungen und Ant-
worten werden allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmern über das 
Vergabeportal bereitgestellt. Die Verantwortung über die Kenntnis dieser Fragebeantwortung 
liegt im Bereich der Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer. 
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A.3.4 Elektronische Abgabe des Verfasserbriefes und der Wettbewerbsarbeit 

Der Verfasserbrief und die Wettbewerbsarbeit sind spätestens bis zu dem in Punkt A.3.1 
festgelegten Zeitpunkt elektronisch über das Vergabeportal abzugeben. 

Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens des Verfasserbriefes und der Wettbewerbsarbeit 
trägt die Wettbewerbsteilnehmerin / der Wettbewerbsteilnehmer. Es wird daher insbes. emp-
fohlen auf einen rechtzeitigen Upload, insbesondere im Zusammenhang mit einer etwaig 
großen Datenmenge und einer größeren Anzahl von Usern, Bedacht zu nehmen. 

A.3.5 Vorprüfung der Wettbewerbsarbeiten 

Die Verfahrensorganisation wird die gesamten Wettbewerbsarbeiten herunterladen. Die 
Wettbewerbsarbeiten werden dann von der Verfahrensorganisation für die interne Vorprü-
fung auf üblichem Papier ausgedruckt.  

Nach dem Herunterladen und Ausdrucken werden die Wettbewerbsarbeiten mit einer lau-
fenden Nummer anonymisiert. Diese laufende Nummer wird von der Verfahrensorganisation 
auf allen Teilen der Wettbewerbsarbeiten angebracht. Die sechsstelligen Kennzahlen sind 
durch Überkleben unkenntlich zu machen.  

Für den Fall, dass der Wettbewerb die verpflichtende Abgabe eines Modells vorsieht, ist zu 
prüfen, ob das Modell rechtzeitig eingelangt ist. Sollte das Modell nicht rechtzeitig eingelangt 
sein, wird die Verfahrensorganisation die Auftraggeberin und die Vorsitzende / den Vorsit-
zenden des Preisgerichts darüber informieren und wird bei dieser Teilnehmerin / diesem 
Teilnehmer die (weitere) Vorprüfung der Wettbewerbsarbeit beenden. Die diesbezügliche 
Wettbewerbsarbeit wird nicht zur Bewertung durch das Preisgericht zugelassen und dem 
Preisgericht auch nicht vorgelegt. Die Verfahrensorganisation wird diese Teilnehmerin / die-
sen Teilnehmer nachweislich davon informieren. 

Unaufgefordert erbrachte Mehrleistungen als Teil einer Wettbewerbsarbeit werden dem 
Preisgericht nicht zur Kenntnis gebracht und werden vor der Preisgerichtssitzung durch die 
Verfahrensorganisation unkenntlich gemacht (bspw. durch Aussortieren, Überkleben, Strei-
chen, etc.), sodass diese Mehrleistungen dem Preisgericht nicht ersichtlich sind. Mehrleis-
tungen sind solche, die über die im Ausschreibungstext Absatz C.12 bedungenen Leistungen 
hinausgehen. Das Unkenntlichmachen ist im Vorprüfungsbericht festzuhalten. 

Die eingelangten Wettbewerbsarbeiten werden von der Verfahrensorganisation auf die for-
male Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen, insbesondere hinsichtlich des Vorliegens 
von Ausscheidungsgründen geprüft. Es erfolgt nur eine Prüfung der quantifizierbaren Eigen-
schaften der Wettbewerbsarbeiten.  

Für jede Wettbewerbsarbeit wird ein Prüfblatt angelegt, in dem das Ergebnis der Vorprüfung 
festgehalten ist. Die Prüfblätter werden jedem Mitglied des Preisgerichts als Vorprüfungsbe-
richt in einfacher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Die Verfahrensorganisation enthält 
sich jeder direkten oder indirekt wertenden Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten. 

Für eine Überprüfung ist die Vollständigkeit der Wettbewerbsarbeiten maßgebend. Die Ver-
fahrensorganisation muss geforderte Bestandteile die fehlen, im Vorprüfungsbericht vermer-
ken. 

Die Präsentationspläne werden von der Verfahrensorganisation für die Preisgerichtssitzung 
gemäß der in C.17 festgelegten Qualität dem Preisgericht vorgelegt.  

Der guten Ordnung halber hält die Auftraggeberin fest, dass sie keine Verantwortung für die 
(optische) Qualität des Ergebnisses auf Basis der entsprechenden durch die Teilnehmerin / 
den Teilnehmer hochgeladenen Daten übernimmt. 
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A.3.6 Sitzung des Preisgerichts 

Die Wettbewerbsarbeiten sind von der Verfahrensorganisation in geeigneten Räumen so un-
terzubringen, dass eine ordnungsgemäße, vergleichende Beurteilung durch das Preisgericht 
möglich ist. Die Räume stellt die Auftraggeberin zur Verfügung. 

Das Preisgericht tritt zur Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten zusammen. Die Sitzung des 
Preisgerichtes ist nicht öffentlich.  

Die Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt ausschließlich gemäß den im Ausschrei-
bungstext unter A.3.7 angeführten Beurteilungskriterien unter Berücksichtigung des Teiles C 
Aufgabenstellung.  

Nach Erläuterung der Vorprüfungsberichte durch die Verfahrensorganisation erfolgt die Be-
urteilung und Reihung der Wettbewerbsarbeiten durch das Preisgericht nach den unter A.3.7 
angeführten Beurteilungskriterien.  

Das Preisgericht beurteilt die Wettbewerbsarbeiten nach den Beurteilungskriterien als Gan-
zes, damit die Wettbewerbsziele umfassend berücksichtigt und die den Wettbewerbsarbeiten 
zugrundeliegenden konzeptionellen Ansätze erfasst werden. 

Das Preisgericht hat bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten zu berücksichtigen, ob 
eine Teilnehmerin / ein Teilnehmer Wettbewerbsvorgaben nicht erfüllt und/oder geforderte 
Bestandteile in seiner Wettbewerbsarbeit nicht erbracht hat. Sollte eine solche Wettbewerbs-
arbeit dennoch in den jeweils nächsten Wertungsrundgang aufsteigen, hat das Preisgericht 
zu begründen, warum es sich dennoch um eine preiswürdige Wettbewerbsarbeit handelt. 

Die Auswahl von Wettbewerbsarbeiten für den jeweils nächsten Wertungsdurchgang erfolgt 
durch Abstimmung im Preisgericht gemäß dem jeweiligen Abstimmungsmodus (z. B. einfa-
che Stimmenmehrheit, eine oder zwei Pro-Stimmen, etc.). Wettbewerbsarbeiten, die unter 
Zugrundelegung der Bewertungskriterien keine Mehrheit bei dieser Abstimmung erreichen, 
verbleiben nicht in der Bewertung. Die Abstimmung wird protokolliert, wobei bis zu jenem 
Wertungsdurchgang, der die letzten 12 Wettbewerbsarbeiten, die in der Bewertung verblei-
ben, festlegt, keine verbale Begründung stattfindet. Diese Wertungsdurchgänge und deren 
Ergebnisse werden entsprechend dem vom Preisgericht festgelegten Abstimmungsmodus 
protokolliert (z. B. einfache Stimmenmehrheit, eine oder zwei Pro-Stimmen, etc.). 

Rückholungen sind mit Begründung nur bis zur abschließenden Festlegung der 12 Wettbe-
werbsarbeiten möglich, wobei auch nach Rückholung einer (von) Wettbewerbsarbeit(en) die 
Gesamtzahl der Wettbewerbsarbeiten die Anzahl von 12 für den / die weiteren Wertungs-
durchgang / -gänge nicht übersteigen darf.   

Für die in der Bewertung verbleibenden 12 Wettbewerbsarbeiten erfolgt für jene 6 Wettbe-
werbsarbeiten, die in dem / den weiteren Wertungsdurchgang /-gängen nicht in die weitere 
Auswahl kommen, eine pauschale Begründung bezogen auf die angeführten Beurteilungs-
kriterien.  

Jene 6 Wettbewerbsarbeiten, die in der Auswahl der zu prämierenden Wettbewerbsarbeiten 
beurteilt werden, werden auf Basis der 4 Hauptkriterien beschrieben und gemäß diesen Kri-
terien beurteilt. Das Preisgericht ist verpflichtet, eine Reihung der prämierungswürdigen 
Wettbewerbsarbeiten gemäß Punkt A.4 herbeizuführen und ist ferner verpflichtet, entspre-
chende Empfehlungen und Vorgaben für die weitere Bearbeitung der Wettbewerbsarbeit des 
1. Ranges in der Planungsphase abzugeben. 

Des Weiteren hat das Preisgericht die Möglichkeit, am Anfang seiner Preisgerichtssitzung 
mit qualifizierter Mehrheit von zumindest einer Pro-Stimme über die einfache Mehrheit seiner 
Preisrichterinnen / Preisrichter hinaus, zu beschließen, weitere – über die oben angeführten 
12 Wettbewerbsarbeiten hinausgehende – Wettbewerbsarbeiten zu beschreiben, wobei die 
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Anzahl der weiteren zu beschreibenden Wettbewerbsarbeiten sowie die Art der Beschrei-
bung festzulegen und zu protokollieren ist. Diese Beschreibungen durch das Preisgericht 
haben spätestens nach der abschließenden Festlegung der 12 Wettbewerbsarbeiten, die in 
der Bewertung verbleiben, zu erfolgen.  

Das Protokoll der Preisgerichtssitzung stellt die Entscheidungsfindung nachvollziehbar dar 
und dokumentiert den Sitzungsablauf, die jeweiligen Abstimmungsergebnisse sowie die vom 
Preisgericht formulierten Projektbeschreibungen und entsprechende Empfehlungen und 
Vorgaben.  

Danach erfolgt im Beisein des Preisgerichtes die Aufhebung der Anonymität durch Öffnen 
der Verfasserbriefe auf dem Vergabeportal.  

A.3.7 Beurteilungskriterien 

Die Bewertung und Reihung der Wettbewerbsarbeiten durch das Preisgericht erfolgt anhand 
der nachfolgend angeführten, gleich bedeutsamen Beurteilungskriterien: 

Anmerkung:  Definitionen liegen in der Verantwortung des Preisgerichtes und sind der je-
weiligen Aufgabe anzupassen.  

Text muss wesentliche Spezifika und Schwerpunkte der Wettbewerbsarbeit 
und der AG-Absichten klar erkennen lassen.  

Architektonische Kriterien 

◼ Entwurfsansatz und Idee 
◼ Architektonische Qualität im äußeren und inneren Erscheinungsbild 
◼ Innovative Potenziale des Projektansatzes 

Funktionale Kriterien 

◼ Funktionalität der Gesamtlösung und verlangter Teillösungen 
◼ Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms 
◼ Übereinstimmung mit den Entwicklungszielen der Auftraggeberin  

Ökonomische, ökologische Kriterien / Nachhaltigkeit 

◼ Wirtschaftlichkeit 
◼ Energieeffizienz  
◼ Flexibilität hinsichtlich Nutzungsänderung 

Städtebauliche Kriterien 

◼ Konfiguration der Baukörper und der Außenräume (Freiraumgestaltung) 
◼ Funktionale und gestalterische Einbindung in die Umgebung 
◼ Nutzung des vorhandenen Grundstückes 

A.3.8 Bekanntgabe (über das Vergabeportal) und Veröffentlichung des Wettbe-
werbsergebnisses (über BIG Website)   

Das Ergebnis wird gemäß BVergG an alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbs-
teilnehmer mit einem Standardschreiben über das Vergabeportal versandt. Ergänzend dazu 
wird das Ergebnis frühestens nach Ablauf der Stillhaltefrist auf der Website der BIG unter 
http://www.big.at/projekte/laufende-wettbewerbe bekannt gegeben.  

http://www.big.at/projekte/laufende-wettbewerbe
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A.3.9 Ausstellung / Pressekonferenz 

Zusätzlich werden im Regelfall die bestgereihten 12 Wettbewerbsarbeiten ausgestellt. Des 
Weiteren wird bei Vorliegen der entsprechenden logistischen Möglichkeiten angestrebt, die 
restlichen Wettbewerbsarbeiten in verkleinertem Umfang auszustellen. Die Namen der Ver-
fasserin / des Verfassers der Wettbewerbsarbeiten, sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, werden in dieser Ausstellung angegeben. Ort und Zeitpunkt der Ausstellung, sowie 
einer allfälligen Pressekonferenz, werden allen zugelassenen Wettbewerbsteilnehmerinnen 
und Wettbewerbsteilnehmern, den Preisrichterinnen und Preisrichtern, sowie den Ersatz-
preisrichterinnen und Ersatzpreisrichtern gesondert per Aussendung durch die Verfahrens-
organisation bekannt gegeben. 

Die ausgestellten Wettbewerbsarbeiten werden der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen 
zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbe-
werbsteilnehmer sind aufgefordert, an der Internetpublikation ihrer Wettbewerbsbeiträge im 
Rahmen des Portals der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen http://www.architekturwett-
bewerb.at durch Übergabe publikationsfähiger Daten mitzuwirken (siehe C.12.2.f). 

A.4 GEWINNERIN BZW. GEWINNER, VERGÜTUNG 

Die Auftraggeberin hat für die zu prämierenden Wettbewerbsarbeiten als Preisgelder (exkl. 
Umsatzsteuer) vorgesehen:  

1. Rang = Gewinnerin / Gewinner  ...................... EUR  Betrag,– 
2. Rang  ............................................................... EUR  Betrag,– 
3. Rang  ............................................................... EUR  Betrag,– 

Anerkennung  ...................................................... EUR  Betrag,– 
Anerkennung  ...................................................... EUR  Betrag,– 
Anerkennung  ...................................................... EUR  Betrag,– 

Sollte sich nach Prüfung der Verfasserbriefe zwingend das Erfordernis der Ausscheidung 
eines Verfassers einer prämierten Wettbewerbsarbeit gem. BVergG ergeben, wird festge-
legt, dass für den Fall, dass der 1. Rang betroffen ist, die Ränge 2. und 3. jeweils nachrücken.  

Das Preisgeld ausgeschiedener Verfasser einer prämierten Wettbewerbsarbeit wird grund-
sätzlich anteilig auf die verbliebenen prämierten Wettbewerbsarbeiten aufgeteilt.  

Die Rechnungslegung erfolgt nach Ablauf der Stillhaltefrist an die angegebene Adresse der 
Auftraggeberin. 

 

 

 
  

http://www.architekturwettbewerb.at/
http://www.architekturwettbewerb.at/
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B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

B.1 WETTBEWERBSTEILNEHMERINNEN UND WETTBEWERBS-
TEILNEHMER, TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

Teilnahmeberechtigt sind: 

◼ Österreichische Architektinnen und Architekten, Zivilingenieure für Hochbau und ZT Ge-
sellschaften mit aufrechter Befugnis gemäß Ziviltechnikergesetz in der geltenden Fas-
sung. Eine ruhende Befugnis berechtigt nicht zur Teilnahme.  

◼ Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU, des EWR oder der Schweiz, die in einem 
Mitgliedstaat der EU, des EWR oder der Schweiz niedergelassen sind und dort den Beruf 
eines freiberuflichen Architektinnen und Architekten oder einer freiberuflichen Ingenieur-
konsulentin / eines Ingenieurkonsulenten auf einem Fachgebiet, das den Fachgebieten 
der o.a. Befugnisträgerinnen / Befugnisträger gleichzuhalten ist, befugt ausüben. 

◼ Natürliche Personen, die eine Planungsberechtigung zur selbständigen Planung des 
Wettbewerbsgegenstandes im Sitzstaat des Teilnehmers / der Teilnehmerin besitzen. 

◼ Juristische Personen im vorgenannten Sinne, sofern deren satzungsgemäßer Gesell-
schaftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet ist und der Wettbewerbsaufgabe ent-
spricht und eine/r der vertretungsbefugten Geschäftsführerinnen / Geschäftsführer die an 
natürliche Personen gestellten Anforderungen erfüllt.  

◼ NICHT teilnahmeberechtigt sind:  

Gemäß Art 5k Abs 1 VO (EU) 833/2014, geändert durch VO (EU) 2022/576) ist es verbo-
ten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Personen, Organisationen oder Einrich-
tungen aus der Russischen Föderation zu vergeben. 

Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Föderation gelten: 

• russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juris-
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

• juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 
% unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisa-
tionen gehalten werden, oder  

• natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten 
Organisationen handeln. 

Die Teilnahmeberechtigung muss zum Zeitpunkt der Abgabe der Wettbewerbsarbeit aufrecht 
sein. 
Bei Teilnahmegemeinschaften müssen alle Mitglieder die jeweilige Teilnahmeberechtigung 
besitzen. 
Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer an diesem Verfahren ist nur einmal teilnahmeberech-
tigt (auch im Rahmen einer Teilnahme- bzw. Arbeitsgemeinschaft). Eine Mehrfachteilnahme 
zieht die Ausscheidung sämtlicher Wettbewerbsarbeiten, an denen die Verfasserin / der Ver-
fasser beteiligt ist, nach sich.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Fachleute, die 
am Zustandekommen der Wettbewerbsarbeit mitgearbeitet haben, können genannt werden 
und werden von der Auftraggeberin bei der Veröffentlichung angeführt. 
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Für nichtösterreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird auf die Informationspflicht der 
Dienstleister vor Erbringung der Dienstleistung (im Auftragsfall) an die Dienstleistungsemp-
fänger gemäß § 31 Ziviltechnikergesetz (ZTG) hingewiesen. 

Anmerkung: Gemäß § 31 ZTG ist die Dienstleisterin / der Dienstleister verpflichtet, vor Er-
bringung der Dienstleistung den Dienstleistungsempfänger (nach Abschluss des Wettbe-
werbs und vor Beginn des Verhandlungsverfahrens) über Folgendes zu informieren: 

◼ das Register, in dem er/sie eingetragen ist, sowie die Nummer der Eintragung oder gleich-
wertige, der Identifikation dienende Angaben aus diesem Register, 

◼ Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde des Niederlassungsstaates,  

◼ die Berufskammer oder vergleichbare Organisationen, denen die Dienstleisterin / der 
Dienstleister angehört,  

◼ die Berufsbezeichnung oder seinen Befähigungsnachweis,  

◼ die Umsatzsteueridentifikationsnummer und  

◼ Einzelheiten zu seinem Versicherungsschutz in Bezug auf die Berufshaftpflicht. 

B.2 AUSSCHEIDUNGSGRÜNDE 

Eine Wettbewerbsarbeit ist vom Preisgericht auszuscheiden  

◼ bei Nichteinhaltung wesentlicher Wettbewerbsvorgaben 

◼ bei Vorliegen von Ausscheidungsgründen im Sinne des § 2 in Teil B: Wettbewerbsordnung 
Architektur der WSA idgF, wobei in Abänderung zu § 2Pkt. 3. kein Ausscheiden einer mit 
Vorarbeiten befassten Teilnehmerin / eines mit Vorarbeiten befassten Teilnehmers er-
folgt, sofern die entsprechenden Vorarbeiten der Wettbewerbsausschreibung beiliegen. 

Der guten Ordnung halber wird insbesondere auf den Ausschließungsgrund in § 2 Ziffer 2 
des Teil B: Wettbewerbsordnung idgF hingewiesen. 

◼ bei Verletzung der Anonymität 

B.3 ABSICHTSERKLÄRUNG DER AUFTRAGGEBERIN UND EINVER-
STÄNDNISERKLÄRUNG DER GEWINNERIN / DES GEWINNERS 

B.3.1 Vergabe von Leistungen 

Die Auftraggeberin beabsichtigt nach Abschluss des Wettbewerbes, unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Empfehlungen und Vorgaben des Preisgerichts, mit der Gewinnerin / 
dem Gewinner Verhandlungen gemäß § 37 (1) Z 7 BVergG über eine Beauftragung zu füh-
ren. Thema dieser Verhandlungen werden das Projekt, der Projektumfang, die Empfehlun-
gen des Preisgerichts, die Projektleitung, die Zusammensetzung des Projektteams inkl. 
Fachplanerinnen und Fachplaner, die geplante Projektabwicklung und das Honorar sein. 

Die Übertragung folgender Leistungen gemäß BIG-Standardvertrag (Generalplanung der 
Teilleistungen, insbesondere Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Ausführung und Details, Lei-
stungsverzeichnisse) ist abgestimmt auf die Projektziele vorgesehen: 
Integrierende Gesamtkoordination, Architekturleistungen, Statisch-Konstruktive Bearbeitung, 
Leistungen technische Gebäudeausrüstung, Bauphysikalische Leistungen, Außenanlagenpla-
nung, Landschaftsplanung, Leistungen gemäß BauKG, Sonstige Planerleistungen, etc. 



 

Wettbewerbstext_einstufig_P_2023_V1 
 

17/28 

Die Auftraggeberin behält sich in Ausnahmefällen vor, einzelne dieser Leistungen gesondert 
zu vergeben. Die Auftraggeberin behält sich weiters das Recht vor, allfällige aus zwingenden 
städtebaulichen, formalen, sachlichen oder wirtschaftlichen Rücksichten erforderliche Ände-
rungen im Zuge der Auftragserteilung zu verlangen. Die Auftraggeberin kann weitere Ände-
rungen im Zuge der Bearbeitung nach der Auftragserteilung verlangen. Dabei sind jedoch 
die wesentlichen architektonischen Qualitätsmerkmale zu erhalten. 

Ein Rechtsanspruch auf einen Auftrag / Gesamtauftrag besteht nicht. 

B.3.2 Urheberrechte 

Das sachliche Eigentumsrecht an den Plänen, Modellen und sonstigen Ausarbeitungen der 
prämierten Wettbewerbsarbeiten geht durch die Bezahlung der Vergütung auf die Auftrag-
geberin über.  

Die Verfasserin / der Verfasser behält das geistige Eigentum an der eingereichten Wettbe-
werbsarbeit.  

Die Auftraggeberin hat das Recht der Veröffentlichung aller im Wettbewerbsverfahren ein-
gereichten Wettbewerbsarbeiten unter Verpflichtung der Namensnennung der Verfasserin / 
des Verfassers. 

Prämierte Wettbewerbsarbeiten sind von der Rückgabe an die Verfasserin / den Verfasser 
ausgeschlossen. 

Nicht prämierte Wettbewerbsarbeiten können bis spätestens eine Woche nach Ende der 
Ausstellung bei der Verfahrensorganisation angefordert / abgeholt werden. Nicht angefor-
derte / abgeholte Wettbewerbsarbeiten können von der Aufraggeberin archiviert oder zur 
freien Verwendung an Organisationen (z. B. Architekturzentrum Wien, Museum für Ange-
wandte Kunst und dgl.) zur Archivierung und allgemeinen sonstigen Verwendung (z. B. Zu-
sammenstellung des Gesamtwerkes, Leistungsschau, etc.) weitergegeben werden oder wer-
den von der Auftraggeberin entsorgt. 

B.3.3 Einverständniserklärung 

Die Gewinnerin / der Gewinner des Wettbewerbes verpflichtet sich mit ihrer / seiner Teil-
nahme am Wettbewerb zur verbindlichen Nennung eines Projektteams im anschließenden 
Verhandlungsverfahren. Die Gewinnerin / der Gewinner des Wettbewerbes erklärt mit ihrer / 
seiner Teilnahme am Wettbewerb ausdrücklich ihr / sein Einverständnis, auf Aufforderung 
durch die Auftraggeberin die entsprechenden Empfehlungen und Vorgaben des Preisge-
richts für die weitere Bearbeitung der Wettbewerbsarbeit in der Planungsphase bereits im 
Vorentwurf zu berücksichtigen.  

B.4 ALLGEMEINE RECHTSGRUNDLAGEN UND NACHWEISE 

B.4.1 Grundlagen des Verfahrens 

Rechts- und Verfahrensgrundlage sind folgende Verfahrensbedingungen im Sinn der Aus-
schreibung: 

1) die schriftliche Fragebeantwortung 
2) der Inhalt dieser Ausschreibung samt Beilagen. 

Subsidiär gelten: 

◼ die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes BVergG idgF   
(http://www.ris.bka.gv.at), 

◼ die Bestimmungen des Teil B: Wettbewerbsordnung Architektur des WSA 2010 

http://www.ris.bka.gv.at/
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◼ die Bestimmungen des ABGB §§ 860 ff. 

Bei Widersprüchen gelten die Unterlagen in der angeführten Reihenfolge. 

Mit ihrer / seiner Registrierung nimmt jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer sämtliche in dieser 
Wettbewerbsausschreibung enthaltenen Bedingungen an. Jede Teilnehmerin / jeder Teilneh-
mer ist bis zur Veröffentlichung des Wettbewerbsergebnisses durch die Auftraggeberin zur 
Geheimhaltung der eigenen Wettbewerbsarbeit verpflichtet und nimmt ausdrücklich zur 
Kenntnis, dass die Entscheidung des Preisgerichtes in allen Fach- und Ermessensfragen 
endgültig und unanfechtbar ist. 

B.4.2 Rechtsvorschriften, Normen und sonstige (allgemeine) Vorgaben 

Als Grundlagen für Planung und Ausführung dieses Bauvorhabens gelten alle einschlägigen 
behördlichen und gesetzlichen Vorschriften, wie z. B. die einschlägige Bauordnung letzten 
Standes sowie alle anhängigen Gesetze und Verordnungen, einschließlich der technischen 
Normen und fachtechnischen Richtlinien sowie insgesamt der Stand der Technik.  

Weiters sind, soweit auf die Bauaufgabe anwendbar, insbesondere das Bundesbedienste-
tenschutzgesetz, das Arbeitnehmerschutzgesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetz, allfällig vorliegende Richtlinien der Auftraggeberin und des Nutzers (z. B. ÖISS, etc.) 
und dergleichen zu beachten. 

B.4.3 Eignungsnachweise 

Nachweis der Befugnis gemäß § 81 BVergG als Beilage zum Verfasserbrief. 

Die Nennung und Beibringung der nachfolgenden Eignungsnachweise hat erst im Zuge des 
dem Wettbewerb folgenden Verhandlungsverfahrens auf Verlangen der Auftraggebe-
rin zu erfolgen: 

a) Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit gemäß § 82 iVm § 78 (1) BVergG: 

◼ Auszug (nicht älter als 6 Monate) aus einem Berufs- oder Handelsregister gemäß 
Anhang IX BVergG, dem Strafregister oder einer gleichwertigen Bescheinigung einer 
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Unternehmers, aus 
dem/der hervorgeht, dass  

 Keine rechtskräftige Verurteilung gegen die Unternehmer oder – sofern es sich 
um juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts, eingetra-
gene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt – gegen in de-
ren Geschäftsführung tätige physische Personen vorliegt, die einen der folgen-
den Tatbestände betrifft: Mitgliedschaft bei einer kriminellen Organisation, Beste-
chung, Betrug, Untreue, Geschenkannahme, Förderungsmissbrauch oder Geld-
wäscherei bzw. einen entsprechenden Straftatbestand gemäß den Vorschriften 
des Landes in dem der Unternehmer seinen Sitz hat 

 gegen sie kein Insolvenzverfahren eröffnet, oder mangels kostendeckendes Ver-
mögen abgewiesen wurde 

 sie sich nicht in Liquidation befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit nicht einstel-
len oder nicht eingestellt haben 

 gegen sie oder – sofern es sich um juristische Personen, Personengesellschaf-
ten des Handelsrechts, eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsge-
meinschaften handelt – gegen physische Personen, die in der Geschäftsführung 
tätig sind, kein rechtskräftiges Urteil wegen eines Deliktes ergangen ist, das ihre 
berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt. 
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◼ Vorlage des letztgültigen Kontoauszuges der zuständigen Sozialversicherungsan-
stalt oder der letztgültigen Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde oder 
gleichwertiger Dokumente der zuständigen Behörden des Herkunftslandes, aus dem 
hervorgeht, dass 

 sie ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge oder der 
Steuern und Abgaben in Österreich oder nach den Vorschriften des Landes, in 
dem sie niedergelassen sind, erfüllt haben. 

 sie keine schwere Verfehlung gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial – oder 
Umweltrechtes begangen hat, insbesondere Handlungen im Sinne des Sozialbe-
trugsbekämpfungsgesetzes (SBBG) gesetzt hat und nicht in der Liste der rechts-
kräftig festgestellten Scheinunternehmen aufscheine(n). 

b) Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gemäß § 84 BVergG: 

◼ Erklärung über den Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre bezüglich erbrachter 
(General-)Planungsleistungen  

Anmerkung: üblicherweise nicht erforderlich 

◼ Angaben über die Anzahl der Beschäftigten  

Anmerkung: üblicherweise nicht erforderlich 

c) Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit gemäß § 85 BVergG:  
Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit ist gemäß § 85 Abs. 2 BVergG, insbe-
sondere anhand von Referenzen des Projektteams inkl. Fachplanerinnen und Fachpla-
ner über Art und Umfang entsprechend der jeweiligen Wettbewerbsaufgabe, z. B. Gene-
ralplanungsabwicklung, Ausführungsplanung, Ausschreibungs- und Vergabewesen, etc. 
für Projekte vergleichbarer Größe und Komplexität zu erbringen.  

B.5 WETTBEWERBSSPRACHE 

Deutsch. 
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C AUFGABENSTELLUNG 

C.1 INTENTION DER AUFTRAGGEBERIN UND AUFGABENSTELLUNG IM 
DETAIL 

Dieser Inhalt dient als Ergänzung und zur Präzisierung der Inhalte aus Pkt. A.1.3: 

Text 

Anmerkung: Anforderungsdefinition AG  

redaktionelle Formulierung durch VerfOrganisation  

finale Textformulierung durch Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter 

C.2 PROJEKTGRUNDLAGEN 

Text 

Anmerkung: Redundanz zu Punkt D prüfen 

C.3 STÄDTEBAULICHE GRUNDLAGEN 

Text 

C.4 RAUM- UND FUNKTIONSPROGRAMM 

Text 

C.5 BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN 

Die Bebauungsmöglichkeit lt. derzeit gültigem Bebauungsplan sieht folgendes vor: 

◼ Dichte (= BGF/GRDFL):  max. Text 

◼ Gebäudehöhe:  max. Text 

◼ Grundstücksgröße:  Text 

◼ Anordnung der Baukörper am Grundstück: Text 

Weiters wird auf Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan (Beilage D.Text) verwiesen.  

Die Einhaltung der Vorgaben, die als Grundlage zur Genehmigungsfähigkeit des Projektes 
im Behördenverfahren gilt, ist Voraussetzung. 

C.6 STELLUNGNAHME BUNDESDENKMALAMT (IM ANLASSFALL) 

Text 
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C.7 SONSTIGE VORGABEN 

Text 

C.8 KOSTENOBERGRENZE 

Seitens der Auftraggeberin sind Kosten ohne USt (lt. ÖNORM B 1801-1) in der Gesamthöhe 
von EUR Betrag für die Kostenbereiche 2 bis 4 und 6 (Preisbasis Datum eingeben) für die 
Ausarbeitung der Wettbewerbsarbeit und nachfolgender Verwirklichung der Bauabsicht er-
mittelt worden. Diese Kostenobergrenze stellt das maximal zur Verfügung stehende Budget 
für die oben genannten Kostenbereiche für das Projekt dar. Dieses Budget lässt keine 
Schwankungsbreite nach oben zu – Schwankungsbreiten nach oben sind in der Kostenober-
grenze bereits enthalten und eingerechnet. Mit der Abgabe der Wettbewerbsarbeit nehmen 
die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer diese Kostenobergrenze als 
wesentliche Grundlage zur Kenntnis.  

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer sind zu einer Stellungnahme 
gem. Pkt. C.12.2.b) verpflichtet. Das Preisgericht wird diese Stellungnahme in den Diskussi-
onsprozess zur Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten einbeziehen.  

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer verpflichten sich mit Abgabe 
ihrer Wettbewerbsarbeit für den Fall ihrer Beauftragung mit der Planung, die im nachfolgen-
den Verhandlungsverfahren im Sinne der Projektziele vertraglich vereinbarte Kostenober-
grenze einzuhalten.  

C.9 TERMINZIEL 

Dem gegenständlichen Projekt liegt ein Grobterminplan in Planung und Ausführung zu-
grunde (siehe Beilage D.Nr.). Mit der Teilnahme am Wettbewerb und Abgabe der Wettbe-
werbsarbeit bestätigen die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer in 
Kenntnis des vorliegenden Terminplanes zu sein und bestätigen ferner, in ihrem Aufgaben-
bereich über ausreichende Leistungskapazität zu dessen Einhaltung zu verfügen.  

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer sind zu einer Stellungnahme 
gem. Pkt. C.12.2.c) verpflichtet. 

C.10 ENERGIEZIEL 

Bei der Realisierung des gegenständlichen Projektes wird seitens der Auftraggeberin folgen-
der Energiestandard vorgegeben: 

Text (optional siehe Beilage D.Nr.). 

Anmerkung: Anforderungsdefinition AG  

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer verpflichten sich mit Abgabe 
ihrer Wettbewerbsarbeit, im Fall der Beauftragung mit der Planung die vertraglich vereinbar-
ten Energieziele im Zuge der Vorentwurfsplanung und Entwurfsplanung einzuhalten. 

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer sind zu einer Stellungnahme 
gem. Pkt. C.12.2.d) verpflichtet. 

 



 

Wettbewerbstext_einstufig_P_2023_V1 
 

22/28 

C.11 NACHHALTIGER KONZERNWEITER MINDESTSTANDARD DER BIG 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Siegerprojekt im Anschluss an den Wettbewerb mit 
der Zielvorgabe der Erreichung des nachhaltigen konzernweiten Mindeststandards der 
BIG unter Anwendung des Holistic Building Program "HBP" Onlinetools (hbp.big.at) zu 
planen, abzuwickeln und umzusetzen ist. Teilnehmer an diesem Wettbewerb verpflichten 
sich sohin, im Falle des Auftrags das Projekt entsprechend des nachhaltigen konzernweiten 
Mindeststandards der BIG unter Anwendung des HBP Onlinetools (hbp.big.at) zu planen, 
abzuwickeln und umzusetzen. 

Die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. (BIG) legt in Verbindung mit dem Schwer-
punkthema Nachhaltigkeit den Fokus auf Energieeffizienz (Zertifikat klimaaktiv Silber) und 
ganzheitliche Betrachtung (Lebenszyklusbetrachtung). 

In diesem Zusammenhang wird daher als Zielvorgabe festgelegt, dass die im HBP Onlinetool 
(hbp.big.at) als "NH-Mindeststandard" gekennzeichneten Kriterien ab Erstellung des Vorent-
wurfs verpflichtend einzuhalten und umzusetzen sind. Zusätzlich zu den gekennzeichneten 
NH-Mindeststandard-Kriterien müssen mindestens 750 Punkte bei klimaaktiv erreicht wer-
den.  

Weiterführende Informationen zum Mindeststandard der BIG finden sich unter hbp.big.at 

Wenn in dieser Wettbewerbsunterlage darüberhinausgehende Kriterien bzw. darüberhinaus-
gehende Zielvorgaben festgelegt werden, gelten diese als vereinbart.  

Festgehalten wird, dass das HBP Onlinetool (hbp.big.at) zur Erreichung der vereinbarten 
Zielvorgabe verpflichtend zu verwenden ist. 

In den nach dem gegenständlichen Wettbewerb durchzuführenden Verhandlungsverfahren 
finden sich die entsprechenden näheren Ausführungen. 

C.12 WETTBEWERBSARBEIT –  
ART UND UMFANG DER ZU ERBRINGENDEN LEISTUNGEN 

Die abzugebenden Unterlagen müssen so ausgearbeitet sein, dass die Erfüllung der Aufga-
benstellung mit hinreichender Deutlichkeit erkennbar ist. Das gilt insbesondere für Bema-
ßungen, Raumbezeichnungen und Angaben zu den Raumgrößen in den Plandarstellungen, 
eine Überprüfung der Flächen- und Kubaturberechnungen erfolgt durch die Vorprüfung. 

Unterlagen, die der Art und dem Umfang nach den zu erbringenden Leistungen nicht ent-
sprechen (insbesondere eingereichte, nicht geforderte Teile der Wettbewerbsarbeit), werden 
von der Verfahrensorganisation in entsprechender Weise ohne Rücksprache mit der Verfas-
serin / dem Verfasser entfernt bzw. abgedeckt und somit nicht zur Beurteilung durch das 
Preisgericht herangezogen. 

C.12.1 Planteil  

Folgende Plandarstellungen sind als Prüf- und als Präsentationsplänegefordert: 

Anmerkung: Der Maßstab der zu erbringenden Plandarstellungen ist projektspezifisch zu 
wählen. Der Detaillierungsgrad der Ausarbeitung ist von der Verfahrensorganisation in Ab-
stimmung mit dem Preisgericht festzulegen. 

◼ Lageplan M 1: Text (genordet) 
Bebauungsvorschlag mit Darstellung der äußeren Erschließung (Parkplätze für PKW, 
Rad- und Fußwegeverbindungen, Fahrradabstellplätze, Gebäudezugänge, Zu- und Ab-
lieferungszonen).  
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◼ Geschoßgrundrisse M 1: Text (bezogen auf das Planblatt lageoptimiert) 
Grundriss Erdgeschoß mit Darstellung der Außenanlagen, der oberirdischen Geschoße 
und der Untergeschoße mit Raumbezeichnungen und -flächen gemäß Raum- und Funk-
tionsprogramm, sowie Gebäudehauptmaßen. 

◼ Schnitte M 1: Text 
Entwurfsrelevante Schnitte (mindestens ein Systemschnitt) mit Gebäude-, Geschoß- und 
Raumhöhen, sowie geländebezogenen Höhenkoten.  

◼ Skizzenhafte Darstellung bzw. Erläuterung des Fassadensystems M 1: Text 

Anmerkung: Der Maßstab des zu erbringenden Fassadenschnittes ist projektspezifisch 
zu wählen. Üblicherweise ist der Maßstab 1:100 (oder 1:50) angedacht; sollte aus pro-
jektspezifischen Gründen ein detaillierterer Maßstab gefordert werden, ist diese Erforder-
nis separat zu erklären und beschreiben. 

◼ Verständliche Darstellung des statisch-konstruktiven Systems für das Bauwerk (Systems-
kizze, Axonometrie etc.). 

◼ Ansichten M 1: Text 
Entwurfsrelevante Ansichten. 

◼ Schaubild(er) 
Es sind Anzahl Schaubilder zugelassen. Erwartet wird eine grafische Darstellung in an-
gemessener Form, die die entwurfsrelevanten Parameter verdeutlicht.  

(Optional können bei sensiblen Standorten im innerstädtischen, geschützten Bereich Stand-
punkte vorgegeben werden). 

C.12.2 Beilagen zum Planteil  

bestehend aus folgenden Textabschnitten: 

a) Beschreibung 

Es ist eine Zusammenfassung (max. Anzahl DIN A4 Seiten) mit folgender Gruppierung 
und Inhalten zu erstellen: 

◼ Architektonische Aspekte  
◼ Funktionale Aspekte 
◼ Ökonomische, Ökologische Aspekte 
◼ Städtebauliche Aspekte  

b) Kostenobergrenze 

Schriftliche Stellungnahme zur Kostenobergrenze bezogen auf die gegenständliche 
Wettbewerbsarbeit der Wettbewerbsteilnehmerin / des Wettbewerbsteilnehmers. In die-
ser Stellungnahme hat die Wettbewerbsteilnehmerin / der Wettbewerbsteilnehmer in 
strukturierter und leicht nachvollziehbarer Form die wesentlichen Parameter ihrer / sei-
ner Wettbewerbsarbeit darzustellen. Die Auftraggeberin empfiehlt den Wettbewerbsteil-
nehmerinnen / Wettbewerbsteilnehmern für die Diskussionen im Preisgericht die Para-
meter ihrer / seiner Wettbewerbsarbeit auch in Bezug auf die unter C.8 angeführten Kos-
tenbereiche der ÖNORM B 1801-1 auszuweisen.  

c) Termine 

Kurze, schriftliche Stellungnahme zur Terminzielvorgabe der Auftraggeberin, bezogen 
auf die gegenständliche Wettbewerbsarbeit.  

d) Energie 
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Grundsätzliche auf die gegenständliche Wettbewerbsarbeit bezogene Überlegungen 
über Maßnahmen zur Energieeffizienz (Orientierung des Objektes, Baukörperform, 
Raumanordnung im Geschoß, Außenflächengestaltung, Heizung, Lüftung, Belichtung) 
zur Erzielung geringer Betriebs- und Wartungskosten in Form eines kurzen Erläuterungs-
berichtes.  

e) Sonstige Beilagen 

◼ Flächen / Kubaturen (Statistische Vergleichswerte) unter Verwendung des Formblat-
tes D.Nr.. 

◼ Die in der Wettbewerbsarbeit erzielten Flächen und Rauminhalte, sowie die Flächen 
des Raum- und Funktionsprogramms sind auf Grundlage der ÖNORM B 1800 in 
nachvollziehbarer und überprüfbarer Form anzugeben. 

◼ Nachweis der eingehaltenen Bebauungsdichte und Abstände gemäß den jeweiligen 
Bebauungsvorschriften 

◼ Konzept zum Nachweis erforderlicher Brandabschnitte inkl. Fluchtwegekonzept 

◼ Überschlägige Ermittlung des Primärenergiebedarfs (kWh/ m²a - Bezugsgröße ist m² 
BGF) unter Verwendung von Beilage D.Nr.. 

◼ Liste der eingereichten Unterlagen 

◼ Optional wettbewerbsspezifische weitere Unterlagen 

f) Digitale Daten für Vorprüfung und Publikation 

Daten für die Vorprüfung 

◼ Kenndatentabelle D.Nr. 
◼ Prüfpläne im Format DWG in der gemäß Pkt. C.12.1 geforderten Ausführung 
◼ Präsentationspläne im Format DIN ANr. im Format PDF 
◼ Beilagen gemäß Pkt. C.12.2 

Daten für die Publikation 

◼ Kompletter Plansatz im Format PDF, Mindestauflösung 300 dpi 
◼ Präsentationspläne verkleinert auf Format DIN A3 im Format PDF 
◼ Schaubild(er) im Format jpg 

C.12.3 Modell M 1: Text 

Baumassenmodell ganzheitlich weiß  auf Einsatzplatte gemäß Beilage D.Nr.. 

C.13 VERFASSERBRIEF (ELEKTRONISCHE ABGABE) 

Der Verfasserbrief ist elektronisch über das Vergabeportal im upload-Feld "Anonymisierter 
Dateiupload (Verfasserbrief)" mit folgendem Inhalt im PDF-Format hochzuladen und abzu-
geben: 

a) Verfasserblatt gemäß beiliegendem Formblatt: Identitätsnachweis mit Namen und An-
schrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers (der Mitglieder der Teilnahme- bzw. Arbeits-
gemeinschaft) unter Anführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Bei Teilnahme- bzw. Arbeitsgemeinschaften ist ein Mitglied als vertretungsbefugt auszu-
weisen. Der Verfasserbrief hat weiters zu enthalten: 

◼ die Telefonnummer,  
◼ die Telefaxnummer, 
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◼ die E-Mail-Adresse, sowie  
◼ die Bankverbindung der Teilnehmerin / des Teilnehmers (Vertretungsbefugten). 

b) Dem Verfasserbrief ist der (die) Nachweis(e) der Befugnis gemäß § 81 BVergG (siehe 
B.4.3.) beizufügen. 

Der (die) Nachweis(e) der Befugnis hat durch Vorlage der im Herkunftsland des Unter-
nehmers zur Ausführung der betreffenden Dienstleistung erforderlichen Berechtigung 
oder einer Urkunde betreffend die im Herkunftsland des Unternehmers zur Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung erforderliche Mitgliedschaft zu einer bestimmten Organi-
sation zu erfolgen 

c) Der Verfasser (bzw. jedes Mitglied der Verfassergemeinschaft) hat verbindlich anzuge-
ben, ob das Unternehmen des Verfassers (bzw. des jeweiligen Mitglieds der Verfasser-
gemeinschaft) als Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gemäß der Empfehlung 
2003/361/EG zu qualifizieren ist oder nicht. 

C.14 WETTBEWERBSARBEIT  

C.14.1 Wettbewerbsarbeit mit Ausnahme des Modells (ELEKTRONISCHE ABGABE) 

Inhalte in Bezug auf C.12.1 Planteil und C.12.2 Beilagen zum Planteil: 

Diese Teile der Wettbewerbsarbeit sind ausschließlich und vollständig in elektronischer Form 
über das Vergabeportal abzugeben.  

Jede eingereichte Wettbewerbsarbeit ist mit einer Kennzahl zu bezeichnen, die aus sechs 
Zahlen besteht und in einer Größe von 1 cm Höhe und 6 cm Länge auf jedem Blatt und auf 
jedem Schriftstück der Wettbewerbsarbeit rechts oben anzubringen ist. Alle Einzelstücke der 
Wettbewerbsarbeit haben ferner die Aufschrift des Titels des Wettbewerbes gemäß Pkt. 
A.1.1 zu enthalten. Auf mehrseitigen Schriftstücken ist die Kennzahl lediglich auf dem Titel-
blatt anzubringen. 

Der Wettbewerbsarbeit ist ein Verzeichnis aller eingereichten Unterlagen beizufügen. 

C.14.2 Modell (Einlangen bei der Verfahrensorganisation) 

Inhalte in Bezug auf C.12.3 Modell: 

Wird das Modell bei der Verfahrensorganisation abgegeben, ist eine einfache Verpackung 
ausreichend, die außen lediglich mit der Kennzahl und dem Titel des Wettbewerbes gekenn-
zeichnet ist.  

Wird das Modell per Post, Paket- oder Botendienst versendet, ist eine doppelte Verpackung 
vorzusehen und als Absender die „Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, 1040 Wien, 
Karlsgasse 9“ anzuführen. Die äußere Verpackung ist mit der Kennzahl und mit der Bezeich-
nung des Titels des Wettbewerbes gemäß Pkt. A.1.1 zu versehen. Auf der inneren Verpa-
ckung ist die Kennzahl anzubringen. 

C.15 FORMATE UND DARSTELLUNG DER PRÜF- UND PRÄSENTATIONS-
PLÄNE 

Prüf- und Präsentationspläne sind auf je Anzahl Blätter im Format  Format beschränkt, wobei 
empfohlen wird, sich weitestgehend am vorgegebenen Planlayout zu orientieren: 

◼ Grafik Planlayout: Text  
Lageplan ist grundsätzlich genordet  
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◼ Grundrisse sind lageoptimiert bezogen auf das Planblatt darzustellen und zur Kennzeich-
nung der Raumgruppen des Raum- und Funktionsprogramms ist folgende Farblegende 
verbindlich: 

Grafik Farblegende: Text  

 

C.16 DIGITALE DATENFORMATE 

Sämtliche Unterlagen sind wie folgt aufzubereiten und für die elektronische Abgabe via Ver-
gabeportal hochzuladen: 

◼ Trennung nach Daten für die Vorprüfung und Daten für die Publikation  

◼ eindeutige Dateibenennungen mit vorangestellter Kennzahl (= jene 6-stellige Zahl, wel-
che auch auf dem Vergabeportal ausgewählt wurde) :  
z. B. „Kennzahl_Dateibezeichnung.pdf“ 

◼ Bilder und grafische Darstellungen im Dateiformat JPEG 

◼ Auflösung: mind. 300 dpi 

◼ Größe: mind. 22 x 15cm 

◼ Größe: max. DIN A3 

◼ Texte und Tabellen als PDF 

◼ Tabellen im EXCEL-Format (Formblätter für Flächen- und Kubaturnachweis) 

◼ Pläne im DWG-Format für die Flächen- und Kubaturüberprüfung durch die Vorprüfung: 
Flächen lt. Raum- und Funktionsprogramm als Polylinien getrennt nach Nettoraumflächen 
(NRF) und Bruttogrundflächen (BGF) lt. ÖNORM B 1800 

◼ Plantafeln im PDF-Format, verkleinert auf Format DIN A3 

◼ Für die Publikation der Wettbewerbsarbeiten auf http:/www.architekturwettbewerb.at sol-
len die Projektdaten wie folgt abgespeichert werden: 

◼ eindeutige Dateibenennungen mit vorangestellter Kennzahl; z. B. „Kennzahl_Dateibe-
zeichnung.pdf“ 

◼ Dateigrößen sämtlich kleiner 1 MB 

◼ alle Plantafeln im PDF-Format, verkleinert auf DIN A4 (Auflösung min. 150 dpi) 

◼ eine anschauliche Einzeldarstellung (Perspektive, Axonometrie, ...) im JPG-Format 

◼ Erläuterungsbericht als PDF 

C.17 QUALITATIVE BESTIMMUNGEN FÜR DIE DEM PREISGERICHT 
VORZULEGENDEN PRÄSENTATIONSPLÄNE  

Anmerkung: Hier ist die gewünschte Papierqualität für die dem Preisgericht vorzulegenden 
Präsentationspläne im Feld "Text" unten anzugeben (zB 160 g/m², 180 g/m², 200 g/m²) 

Die Auftraggeberin wird dafür Sorge tragen, dass die Präsentationspläne im festgelegten 
Datenformat und der Stärke des Papiers von Text  Gramm pro Quadratmeter (g/m²) dem 
Preisgericht vorgelegt werden. 
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Die Angaben der Auftraggeberin betreffend die vereinbarte Qualität sollen jeder Teilnehmerin 
/ jedem Teilnehmer die Möglichkeit geben, vorab zu erkennen, wie die Wettbewerbsarbeit 
dem Preisgericht dargestellt wird. 

Der guten Ordnung halber hält die Auftraggeberin fest, dass sie keine Verantwortung für die 
(optische) Qualität des Ergebnisses auf Basis der entsprechenden durch die Teilnehmerin / 
den Teilnehmer hochgeladenen Daten übernimmt. 

Optional können hier wettbewerbsspezifische weitere Qualitäten vorgegeben werden. 

 

 

C.18 DATENSCHUTZ 

Die im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung erhobenen personenbezogenen Daten wer-
den ausschließlich zur Abwicklung des konkreten Ausschreibungsverfahrens erhoben; so-
weit als Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens der Abschluss eines Vertrages über die 
Erbringung von Leistungen erfolgt, werden die erhobenen personenbezogenen Daten aus-
schließlich zur Abwicklung samt damit verbundener Themenbereiche wie insbesondere Ver-
rechnung des abgeschlossenen Vertrages verwendet. Verantwortlicher für die Verarbeitung 
dieser Daten ist die in der Ausschreibung genannte Auftraggeberin. 

Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur im minimal erforderlichen Umfang in Übereinstimmung 
mit Art 6 Abs 1 DSGVO, insbesondere an verbundene Unternehmen zu Zwecken der Ver-
trags-abwicklung. Nähere Informationen zum Datenschutz ergeben sich aus der Datenschut-
zerklärung der in dieser Ausschreibung genannten Auftraggeberin. In dieser Datenschutzer-
klärung sind sämtliche erforderliche Informationen zur Verarbeitung der Daten und zu den 
Rechten des Auftragnehmers angeführt. Diese Datenschutzerklärung in der jeweils aktuellen 
Fassung kann unter https://www.big.at/datenschutz/ bzw. https://www.are.at/datenschutz/ 
eingesehen werden. 

https://www.big.at/datenschutz/
https://www.are.at/datenschutz/
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D BEILAGEN 

Tabelle mit Beilagenbezeichnung, Dateiformat, allfälligen Links 

Anmerkung: Redundanz zu Punkt C.2 prüfen 


